
Teilzahlungen bei Praxistag-Projekten 

 
 

Schulen und Träger können im Vorfeld eines Projekts übereinkommen, dass eine Vergütung 

nicht erst nach Abschluss des Projekts erfolgt, sondern bereits vorher Teilzahlungen geleistet 

werden. Es können bis zu zwei Teilzahlungszeitpunkte und -beträge definiert werden. Dies 

bietet sich vor allem bei Projekten mit längerer Laufzeit an. 

Legen Schule und Träger fest, zu welchem Termin welcher Teilzahlungsbetrag fällig werden 

soll, muss dies die Schule bei Projektbeantragung im Praxistag-Portal in der Antragsmaske 

mit angeben. 

 

 

 
 

In diesem fiktiven Beispiel soll die erste Teilzahlung von 1000 Euro am 30.09.2021 erfolgen. 
Die zweite Teilzahlung von 1000 Euro soll am 30.11.2021 erfolgen. Die verbleibende 
Restzahlung von 1000 Euro wird dann nach Beendigung des Projekts und des genehmigten 
Abschlussberichts fällig. 

NEU 



Voraussetzung für die Auszahlung von Teilbeträgen: 

 

• Die bis zum ersten Teilzahlungstermin erbrachten Leistungen des Trägers erfüllen 

inhaltlich vollumfänglich die Vorgaben für Maßnahmen der vertieften 

Berufsorientierung im Praxistag, d.h. sie decken mindestens zwei Kernelemente 

nach §48 SGB III (BOM) ab. 

• Die Träger geben im Praxistag-Trägerportal zu jedem Teilzahlungstermin einen 

Zwischenbericht ab und stellen den Schulen Teilrechnungen über die erbrachten 

Leistungen aus. Nach Projektende erstellen sie eine Abschlussrechnung. 

• Die Schulen reichen mit einem Vorlauf von 10 Tagen zum jeweiligen 

Teilzahlungstermin die erforderlichen Abrechnungsunterlagen (s.u.) bei der ADD ein. 

 

 

Abgabe von Zwischenberichten im Trägerportal 

 

Im Praxistag-Trägerportal werden auf der Startseite („Übersicht Projekte“) alle 

Vertragsdatensätze angezeigt, zu denen Berichte abgegeben werden müssen. Bei jedem 

dieser Datensätze ist „Abschlussbericht“ als Berichtsart automatisch voreingestellt.  

Damit ein Träger einen Zwischenbericht abgeben kann, muss er die Zeile mit der 

entsprechenden Vertragsnummer durch Anklicken markieren und in der Kopfleiste auf 

„Bearbeiten“ gehen. Es öffnet sich die Eingabemaske für den Bericht. 

 

 

 
 

 

Dort kann dann die „Art des Berichts“ verändert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist jedoch nur möglich, wenn bereits bei der Antragstellung durch die Schule 

Teilzahlungstermine definiert wurden. Zum ersten Teilzahlungstermin kann ein „1. 

Zwischenbericht“ abgegeben werden. Gibt es einen zweiten Teilzahlungstermin, kann 

zusätzlich ein „2. Zwischenbericht“ abgegeben werden. 



Durch die veränderte Auswahl der Berichtsart wird auch die Eingabemaske verändert, da für 

Zwischenberichte weniger Angaben notwendig sind als für Abschlussberichte. Ein 

Zwischenbericht kann zwischengespeichert oder auch endgültig abgegeben werden.  

 

Nach dem Zwischenspeichern oder der „endgültigen Abgabe“ eines Zwischenberichts gelangt 

man automatisch zurück zur Projektübersicht. Dort werden nun zur selben Vertragsnummer 

zwei Datensätze angezeigt: Einer mit „1. Zwischenbericht“ sowie – da diese Berichtsart 

weiterhin offen ist – einer mit „Abschlussbericht“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soll später noch ein „2. Zwischenbericht“ erfolgen, so müssen dafür erneut der Datensatz 

„Abschlussbericht“ geöffnet und in der Eingabemaske die Art des Berichtes verändert werden.  

 

Wurde der „2. Zwischenbericht“ zwischengespeichert oder abgegeben, werden in der 

Projektübersicht zur selben Vertragsnummer drei Datensätze angezeigt: „1. Zwischenbericht“, 

„2. Zwischenbericht“ und „Abschlussbericht“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soll nach Abschluss des Projekts dann der Abschlussbericht bearbeitet werden, muss der 

Datensatz „Abschlussbericht“ markiert und durch Klick auf „Bearbeiten“ die Eingabemaske 

geöffnet werden. 

 

Nach erfolgreicher Prüfung von abgegebenen Zwischenberichten durch das PL können die 

vorab festgelegten Teilzahlungssummen durch die ADD ausgezahlt werden. Nach 

erfolgreicher Prüfung von abgegebenen Abschlussberichten kann die Auszahlung der noch 

fälligen Restsumme erfolgen.  

 

Voraussetzung ist in allen Fällen, dass auch die Schulen die notwendigen 

Abrechnungsunterlagen bei der ADD einreichen. 

 

 



Abrechnung von Projekten mit vorab definierten Teilzahlungen 

 

Sollen Teilzahlungen erfolgen, so benötigt die ADD von den Schulen mit einer Vorlaufzeit 

von 10 Tagen zum definierten Teilzahlungstermin in Papierform per Post (Adresse hier): 

 

bei der 1. Teilzahlung: 

• das dritte Vertragsexemplar im Original inklusive des darin ausgefüllten Abschnitts „Zur 

internen Bearbeitung durch die Schule“, in dem der erste Teilzahlungsbetrag 

eingetragen wird („Der Betrag in Höhe von ____€ soll auf das angegebene Konto 

überwiesen werden“)  

• die „Mitteilung über die fachliche Prüfung des Antrages“ 

• eine erste Teilrechnung des Trägers 

 

bei der 2. Teilzahlung 

• erneut einen ausgefüllten Vertragsabschnitt „Zur internen Bearbeitung durch die 

Schule“ (dieser lässt sich aus den Vertragsunterlagen im Portal jederzeit neu 

ausdrucken) mit Angabe der Höhe des zweiten Teilzahlungsbetrags 

• eine zweite Teilrechnung des Trägers 

 

bei der Schlusszahlung: 

• erneut einen ausgefüllten Vertragsabschnitt „Zur internen Bearbeitung durch die 

Schule“ mit Angabe der Höhe des Restbetrags 

• eine Schlussrechnung des Trägers 

 

(Weiterführende Infos zur Abrechnung finden Sie hier auf der Praxistag-Webseite) 

 

 

Wichtige Hinweise:  

 

Die Abrechnung von Teilleistungen ist optional – sie kann erfolgen, muss aber nicht. Wird ein 

Teilzahlungstermin nicht zur Abrechnung genutzt, so informieren Sie im Vorfeld bitte die ADD 

(E-Mail / Telefon). 

 

Bei einem versehentlich späteren Eingang der Unterlagen als 10 Tage vor dem definierten 

Teilzahlungstermin verfällt die Auszahlungsoption nicht, da die Leistungen erbracht wurden. 

 

Sollte sich die Durchführung des Projekts in Teilen oder insgesamt verschieben, so können 

auch die Teilzahlungstermine verschoben werden. In diesem Fall bitte stets die ADD 

informieren und die Terminverschiebung bei der Abrechnung auf dem Vertragsabschnitt „Zur 

internen Bearbeitung durch die Schule“ vermerken. 

 

https://praxistag.bildung-rp.de/ansprechpartner/krings-lerch.html
https://praxistag.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/praxistag.bildung-rp.de/Material/Neuerungen_19_20/Info-Blaetter/Info_Vertragsunterlagen_Abrechnung_neu_21.pdf

